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Trendmeldung Nr. 3 -2019 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in den letzten Monaten ist das Rechnungsvolumen für Heilmittel bei der AOK Niedersachsen 
überproportional gestiegen. Dies lässt sich zum einen durch die gesetzliche Verpflichtung zur 
Anpassung der Preise erklären, zum anderen aber auch durch eine gleichzeitige Steigerung 
der Verordnungsmenge.  
 

Rechnungsvolumen Heilmittel AOK Niedersachen im Jahresvergleich 
 

 
 
* Hinweis: Grundlage für die Auswertung/Grafik sind die tatsächlichen Abrechnungsdaten der AOK Niedersachsen. Der 
Abrechnungszeitpunkt der Verordnung entspricht nicht dem Verordnungsdatum (Grundlage GKV-HIS). Die realen Abrech-
nungsdaten sind der schnellste Frühindikator in der Kostenentwicklung. 
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Eine so deutliche Steigerung der Heilmittelausgaben und Verordnungsmengen gefährdet die 
in der Vereinbarung über das Gesamtausgabevolumen für 2019 zwischen der Kassenärztli-
chen Vereinigung Niedersachsen (KVN) und den gesetzlichen Krankenkassen in Niedersach-
sen (GKV) getroffenen Ziele.  
 
Bitte beachten Sie, dass die Wirtschaftlichkeitsprüfung für das Verordnungsjahr 2019 wegfällt, 
wenn das vereinbarte Ausgabevolumen eingehalten wird.  
 
Plötzliche, unkontrollierte Verordnungsmengen können u.a. folgende Ursachen haben: 
 

 Keine klare Vorgabe der Behandlungsfrequenz (z. B. 1–3 x wöchentlich) 

 Frequenzen und Versorgungsintensität werden nicht dem aktuellen Behandlungs-
verlauf angepasst (z. B. Parallelverordnung von Physio- und Ergotherapie)  

 Fehlende Einbindung des Patienten: Wenn Status Quo erreicht - was soll/kann noch 
erreicht werden? Wie kann eine wirtschaftliche Dauerverordnung aussehen? 

 Fehlende Zusammenarbeit mit dem Therapeuten: Inwieweit ist das verordnete Heil-
mittel noch medizinisch notwendig bzw. zielführend?  

 Verordnung von Hausbesuchen ohne medizinische Notwendigkeit  
 
 
Unsere Heilmittelberater beraten Sie gern anhand Ihrer Verordnungsdaten. Zudem bieten wir 
Ihnen gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen eine HeilmittelPro-
Beratung an. 
 
Haben Sie Fragen? Gern beantworten wir diese: Telefon 0800 2656711 (Heilmittelberater der 
AOK Niedersachsen). 
 
Trendmeldung verpasst? Alle Informationsschreiben ab sofort auf aok-gesundheitspartner.de  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Ihre AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


